
Lfd.Nr. 5/2018 

 
M a r k t g e m e i n d e  D r ö s i n g  

 
 
 

PROTOKOLL 
 

 
über die Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal der Gemeinde  Drösing am 
Donnerstag, dem 23. August 2018 19.00 – 20.00 Uhr 
 
 
 

 Anwesende Teilnehmer: 
  Bürgermeister  Josef Kohl 

 Vizebürgermeister  Johann Becher 
 Geschäftsführender Gemeinderat  Ludwig Sitter 
 Geschäftsführender Gemeinderat  Leopold Halzl 
 Geschäftsführender Gemeinderat  Ing. Robert Grill 
 Geschäftsführender Gemeinderat  Leopold Hitter 
 Gemeinderat  Petra Schön 
 Gemeinderat  Ing. Markus Hütter BA 
 Gemeinderat  Gerald Rischawy 
 Gemeinderat  Regina Assigal 
 Gemeinderat  Andreas Koller 
 Gemeinderat  Thomas Römer 
 Gemeinderat  Ing. Ernst Fradinger 
 Gemeinderat  Doris Kratky 
 Gemeinderat  Dipl.Ing. Robert Weiser 

   Entschuldigt:  
  
 Nicht entschuldigt:  
 Geschäftsführender Gemeinderat  Mag. Gabriele Koubek 
 Gemeinderat  Christian Faltner 
 Gemeinderat  Kerstin Paul 
 Gemeinderat  Isabella Gaß 
    
 Vorsitzender:  Bgm. Josef Kohl 
 Schriftführer:  Leopoldine Köck 

 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
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Bürgermeister Josef Kohl begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und die Zuhörerinnen. Die 
Sitzung ist öffentlich und beschlussfähig. 
 

Pkt.1: Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll der letzten Sitzung 
Da gegen die Protokolle der Sitzung vom 27.6.2018 keine Einwendungen erhoben werden, gelten 
diese als genehmigt. 
 

Pkt.2: Bericht des Prüfungsausschusses 
Am 26.6.2018 fand eine angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss statt. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, GR Dipl.Ing. Robert Weiser, berichtet, dass keine Mängel 
festgestellt wurden. Der Prüfungsausschuss empfiehlt bei Rechnungen mit Regieleistungen bei 
den betreffenden Firmen entsprechende Nachweise einzufordern. 
 
 
Pkt.3: Fes tlegung von Richtlinien für die Gewährung von Sonders ubventionen an Vereine 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.6.2013 wurden Richtlinien für die Gewährung von Sondersub-
ventionen an Vereine festgelegt: 
- Bautätigkeiten - 15 % der nachgewiesenen Baukosten - Höchstbetrag € 3.000,-- einmal jährlich. 

Für Projekte größeren Ausmaßes kann vom Gemeinderat eine höhere Förderung genehmigt 
werden. 

- Vereinsjubiläen (10, 25, 50 und 75 Jahre) - in der Höhe der jährlich zustehenden Subvention, 
wenn Jubiläumsveranstaltungen durchgeführt werden. 

Aus gegebenem Anlass sollen die Bestimmungen betreffend Vereinsjubiläen um die Schritte 15 
und 20 Jahre ergänzt werden. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Sondersub-
ventionen an Vereine in Bezug auf Vereinsjubiläen durch Ergänzung um die Jahresabstände 15 
und 20 Jahre. Einstimmiger Beschluss. 
 

Pkt.4: Vergabe Gehsteigerneuerungen 
Für Gehsteigsanierungen und -erneuerungen in Drösing und Waltersdorf wurden folgende Ange-
bote eingeholt: 

Baustelleneinrichtung     €      870,00 
Waltersdorf, Drösinger Straße 1 - Hauptstraße €   6.407,29 
Drösing, Neue Gasse 30 €   3.966,78 
Drösing, Hauptstraße 7 €   7.862,52 

 € 19.106,59 inkl. Mwst 
Antrag des Gemeindevorstandes: Vergabe von Gehsteigsanierungen und -erneuerungen an die 
Fa. Pittel+Brausewetter lt. Kostenvoranschlag zum Preis von € 19.106,59. Einstimmiger Be-
schluss. 
 

Pkt.5: Vergabe Waldaufforstung 
Die Fällungsfläche im Föhrenwald im Ausmaß von ca. 6 ha. soll im Herbst aufgeforstet werden. 
Für die Lieferung der Forstpflanzen, die Aufforstung und die Errichtung eines Wildschutzzaunes 
wurden folgende Angebote eingeholt: 
 Fa. Elfriede Netouschek € 50.003,20 inkl. Mwst. 
 Fa. Gartenpflege Stadler € 58.356,00 - " - 
 Fa. Ralf Staringer € 56.348,80 - " - 
Grundsätzlich ist eine Förderung des Bundes in der Höhe von 100 % möglich, wenn man den Be-
pflanzungsvorschlag der Förderstelle akzeptiert. Bei einer 80 %-Förderung kann ein größerer An-
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teil an Kiefern sowie andere Baumarten verwendet werden. Es ist beabsichtigt, den geringeren 
Fördersatz in Anspruch zu nehmen, um bei der Baumartenwahl mehr Spielraum zu haben. Die 
endgültige Auswahl der Baumsorten erfolgt im Einvernehmen mit dem Bezirksförster. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Auftragsvergabe an die Fa. Elfriede Netouschek lt. Angebot zum 
Preis von € 50.003,20 inkl. Mwst. Einstimmiger Beschluss. 
 

Pkt.6: Bauplatzverkauf Gst.Nr. 1961/3 
      ersuchen um Verkauf des Grundstückes Nr. 1961/3, KG Drösing, Dr. Gunzer-Straße. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Verkauf des Bauplatzes Gst.Nr. 1961/3, KG Drösing, im Aus-
maß von 1048 m² an       zu folgenden Bedingungen: Preis € 19,--/m², Baubeginn innerhalb von 
zwei Jahren, Bauvollendung innerhalb von fünf Jahren. Nach Einzahlung des Kaufpreises und der 
Aufschließungsabgabe wird der Kauf beim Notar abgeschlossen. Einstimmiger Beschluss. 
 

Pkt.7: Bauplatzverkauf Gst.Nr. 1946/19 
      ersuchen um Verkauf des Grundstückes Nr. 1946/19, Florianistraße 7. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Verkauf des Bauplatzes Gst.Nr. 1946/19, KG Drösing, im Aus-
maß von 691 m² an       zu folgenden Bedingungen: Preis € 12,--/m², Baubeginn innerhalb von 
zwei Jahren, Bauvollendung innerhalb von fünf Jahren. Nach Einzahlung des Kaufpreises und der 
Aufschließungsabgabe wird der Kauf beim Notar abgeschlossen. Einstimmiger Beschluss. 
 

Pkt.8: Grundstücksankauf Asfinag - Gst.Nr. 61 und 3723/32 
Die Gemeinde hat für die Grundstücke Nr. 61 und 3723/32 € 6,00/m², das sind zusammen 
€ 1.590,--, geboten. Nunmehr hat die Asfinag mitgeteilt, dass das höchste Angebot bei € 6,25/m² 
liegt. Es ist daher beabsichtigt, einen Kaufpreis von € 6,50/m² zu bieten. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Ankauf der Grundstücke Nr. 61 und 3723/32, KG Drösing, im 
Ausmaß von zusammen 265 m² zum Preis von € 6,50/m² und Übernahme in das Öffentliche Gut. 
Wenn notwendig, soll bis zu einem Höchstpreis von € 10,00/m² geboten werden. Einstimmiger 
Beschluss. 
 

Pkt.9: Energieliefervereinbarung Strom mit EVN 
Mit der EVN soll eine neue Energieliefervereinbarung für Strom abgeschlossen werden. Bei einem 
Vertragsabschluss für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 31.12.2022 werden 5 % Rabatt gewährt. 
Weiters wird die jährliche Erstellung eines Energieberichtes zum Preis von € 277,20 inkl. Mwst. 
angeboten, wobei die ersten zwei Jahre nicht verrechnet werden. 
Antrag des Gemeindevorstandes: Abschluss einer Energieliefervereinbarung mit der EVN lt. Beila-
ge 1 sowie Abschluss eines Vertrages betreffend Energiebericht lt. Beilage 3. Einstimmiger Be-
schluss. 
 

Pkt.10: Grundankauf Gst.Nr. 1/9 in Waltersdorf 
Das in Waltersdorf, Hauptstraße, zwischen den Wohnhäusern Santinelli und Schön liegende 
Grundstück Nr. 1/9, EZ 323, KG Waltersdorf, steht im Eigentum der Republik Österreich. Da auf 
diesem Grundstück eine Kanalleitung der Gemeinde liegt soll es angekauft und in das Öffentliche 
Gut übernommen werden. 
Antrag an den Gemeinderat: Ankauf des Grundstückes Nr. 1/9, KG Waltersdorf, im Ausmaß von 
151 m² und Übernahme in das Öffentliche Gut. Einstimmiger Beschluss. 
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Pkt.11: Ansuchen       - Verpachtung Gst.Nr. 232 in Waltersdorf 
      hat das von ihr gepachtete Grundstück Nr. 232 in der Kellergasse Waltersdorf zurückgege-
ben. In der Folge ersucht       um Verpachtung dieses Grundstückes. Der Pachtpreis wird mit 
€ 50,-- pro Jahr festgelegt. 
Antrag an den Gemeinderat: Abschluss eines Pachtvertrages mit       lt. Beilage 2. Einstimmiger 
Beschluss. 
 

Der Bürgermeister informiert über den aktuellen Stand zu den Themen Nahversorgung und Wind-
kraft. Er lädt alle interessierten Gemeinderäte zu einer Besprechung mit den Windkraftbetreibern 
am 7.9.2018, 9.00 Uhr, ein. 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20.00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am  .............................................   genehmigt. 
 
 
 
 
 
  .............................................   ..............................................   
 Bürgermeister Schriftführer  
 
 
 
 
  .............................................   ..............................................   
 Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (ÖVP) 
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